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Die Seite des Geschäftsleiters

Am 11. März 2007 stimmten die Stimm-
berechtigten der Stadt Zürich für den Bau und
Betrieb eines Breitbandnetzes auf Basis des
ewz-Glasfasernetzes. Der HEV Zürich unter-
stützte das Vorhaben, da ewz.zürinet mehr
Wettbewerb bei den Infrastruktur-Anbietern
bringt und der Glasfaser-Anschluss die At-
traktivität und den Wert von Liegenschaften
steigert, ermöglicht er doch den direkten
und ultraschnellen Zugang zu zukunftsorien-
tierten digitalen Telekom- und Multimedia-
diensten. Ganz nebenbei entfällt der Bedarf
an Satellitenschüsseln an Hausfassaden und
damit auch ein Zankapfel zwischen Haus-
eigentümer und Mieter. Vorgesehen sind
die Leitungsverlegung bis zur Liegenschaft
sowie die kostenlose Hausverkabelung bis zur
Glasfaser-Steckdose in den Wohnungen und
Büros durch ewz.zürinet, während für die
Feinverteilung in der Wohnung oder den
Büros die Benützer selber verantwortlich sind.

Nachdem diese erste Hürde übersprungen
war, ist es dem HEV nun mit Hilfe der ande-
ren Zürcher Immobilien-Organisationen ge-
lungen, auch bei der Realisierung des Vorha-
bens die Weichen richtig zu stellen. Ziel ist es
ja, dass die Infrastruktur allen Telekomfirmen
und Service-Providern diskriminierungsfrei
zur Benutzung offensteht und die Benützer
somit individuell den auf ihre persönlichen
Bedürfnisse am besten zugeschnittenen
Anbieter frei wählen können. Dafür hätte
eine einzelne Glasfaser, wie sie von ewz vor-
gesehen war, aber nicht genügt. Der Haus-
eigentümer hätte daher über kurz oder lang
seine Hausinstallation erweitern müssen, was
mit erneuten Umtrieben und wohl auch mit
Kosten verbunden gewesen wäre. Dies zu

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Interessen der Hauseigentümer
wahrgenommen

Albert Leiser

verhindern, war dem HEV ein primäres An-
liegen.

Gemeinsam mit den Zürcher Immobilien-
Organisationen hat er in harten, aber fairen
Verhandlungen durchgesetzt, dass ewz bei
der Inhausverkabelung neu statt einer vier
Glasfasern einzieht. (Vgl. dazu auch Bei-
trag auf S. 223.) Damit stehen unseren Kun-
den (Mietern) weitere drei Fasern zur Verfü-
gung, welche sie nach eigenem Gutdünken
dem Telekommunikationsunternehmen ihrer
Wahl zur Nutzung überlassen können. Ange-
sichts der Ungewissheit, wer wie wann wo
was anbieten wird, ist das ein unschätzbarer
Vorteil.

Nachdem nun gleichzeitig auch ein Mus-
tervertrag für den Anschluss von Liegenschaf-
ten an ewz.zürinet entwickelt worden ist, darf
davon ausgegangen werden, dass sich andere
Infrastruktur-Anbieter daran orientieren wer-
den. Erste Schritte in diese Richtung sind be-
reits unternommen worden. ■
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Telekommunikation

po. Im Februar empfahlen der HEV Zürich,
der Schweizerische Verband der Immobilien-
wirtschaft Zürich (SVIT) und die Vereinigung
Zürcher Immobilienunternehmen (VZI) ihren
Mitgliedern, vorerst keine Verträge mit dem
ewz über den Anschluss ihrer Liegenschaft
an das städtische Breitbandnetz zu unter-
zeichnen, da sie den damals vorliegenden
Vertragsentwurf für die Hauseigentümer zu
einengend fanden. Zudem gingen sie davon
aus, dass schon bald ähnliche Anschluss-
verträge auch andernorts und mit anderen
Netzbetreibern aktuell würden. Ihr Ziel war es
daher, einen eigentlichen Mustervertrag zu
erarbeiten, welcher die Interessen von Ver-
mietern und Mietern wahrt und ein offenes,
wettbewerbstaugliches System gewährleistet.
Inzwischen haben sie zusammen mit der Zür-
cher Sektion des Schweizerischen Verbandes
für Wohnungswesen (SVW)* mit ewz inten-
siv verhandelt und das Optimierungspoten-
zial genutzt.

Der gemeinsam erarbeitete Musterver-
trag legt im Wesentlichen fest, dass die
mit ewz.zürinet erschlossenen Liegenschaf-
ten bei der Inhausverkabelung statt wie ur-

sprünglich vorgesehen mit einer nun mit
vier Glasfasern ausgestattet werden. ewz ist
den Grundeigentümern in diesem Punkt ent-
gegengekommen. Das von ewz betriebene
ewz.zürinet entspricht den Grundsätzen eines
diskriminierungsfreien Netzwerkes.

Von den vier verlegten Glasfasern steht
ewz eine Glasfaser exklusiv zur Verfügung,
die übrigen drei Glasfasern können durch
andere Infrastruktur-Betreiber, welche ewz
ein entsprechendes Gegenrecht gewähren,
genutzt werden. Der Anschluss der Liegen-
schaft sowie die Inhausverkabelung bis zu
den Wohnungen und Büros werden durch
ewz kostenlos erstellt. Auf dem ewz.zürinet
können Hauseigentümer und deren Mieter-
schaft ihren Service-Provider für Dienstleis-
tungen in den Bereichen Internet, Telefonie,
TV/Radio und Mulitmedia frei wählen. In
Gebäuden, welche bereits vollumfänglich
an das ewz.zürinet angeschlossen sind, wird
die Inhausverkabelung bei begründetem
Bedarf durch ewz auf den neusten Stand
nachgerüstet.

Achten Sie also darauf, dass beim Ver-
tragsabschluss der von den Immobilien-
Organisationen autorisierte Vertrag verwen-
det wird. Dieser ist durch die entsprechende
Anmerkung auf dem Deckblatt erkennbar.

Der Text ist auf unserer Homepage
www.hev-zuerich.ch aufgeschaltet. ■

Grünes Licht der Grundeigentümer
zum ewz-Breitbandvertrag
Die Zürcher Immobilien-Organisationen HEV Zürich, SVIT, SVW Zürich
und VZI haben gemeinsam mit ewz deren Verträge für die Erschliessung
von Liegenschaften mit Glasfasern (Leitungsanschlussvertrag) überprüft
und darauf basierend einen Mustervertrag entwickelt, der sowohl den
Bedürfnissen der Hauseigentümer wie den Interessen von ewz entspricht.

* Der SVW ist die Dachorganisation der
Wohnbaugenossenschaften und anderer ge-
meinnütziger Wohnbauträger.
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po. Die da und dort als grosser Durch-
bruch in der Geschichte des Mietrechts
gefeierte Vereinbarung zwischen Mieter-
und Vermieterverbänden vom November
2007 erweist sich als Fata Morgana. Über-
raschung ist aber fehl am Platz. Die Begeis-
terung hielt sich auf beiden Seiten in engen
Grenzen. Dass der Bundesrat sich dann
noch bemüssigt fühlte, den Inhalt der Ver-
einbarung entscheidend zu verändern, ver-
setzte ihr wohl den Todesstoss.

Ein Blick zurück auf die Entwicklung des
Mietrechts zeigt die enormen Schwierigkei-
ten, mit welchen Mietrechtsänderungen
schon immer zu kämpfen hatten, obwohl
niemand mit dem geltenden Mietrecht so
richtig glücklich ist. Die Zusammenstellung
ist massiv gekürzt und vereinfacht. Eine aus-
führliche Darstellung würde Bände füllen.

30. Juni 1972 / 10. Juli 1972
– Bundesbeschluss über Massnahmen ge-

gen Missbräuche im Mietwesen (BMM)
– Einführung der Schlichtungsstellen

Die Massnahmen gelten nur in den von
den Kantonen einzeln aufgezählten Ge-
meinden mit Wohnungsnot oder Mangel
an Geschäftsräumen.

30. Juni 1973
Einreichung der Volksinitiative für einen

wirksamen Mieterschutz / Gegenvorschlag
von Parlament und Bundesrat

25. September 1977
Ablehnung der Volksinitiative für einen

wirksamen Mieterschutz durch Volk und
Stände

Bundesrat setzt Expertengruppe ein mit
dem Auftrag, Vorschläge für eine Totalrevi-
sion des Mietrechts auszuarbeiten

Juli 1980
Expertenkommission legt Vorentwurf für

Totalrevision des Mietrechts vor

27. Mai 1982
Einreichung der Volksinitiative «für Mie-

terschutz»

1985
Gegenvorschlag des Bundes

1986
Rückzug der Initiative der Schweizeri-

schen Mietervereinigung zugunsten des
Gegenvorschlags

6. Dezember 1986
Annahme des neuen Artikels 34 septies

alt BV: Verlängerung des BMM bis 1. Okto-
ber 1987; Ausdehnung des Geltungsbe-
reichs auf die ganze Schweiz

15. Dezember 1989
Neues Mietrecht von Parlament ange-

nommen

Mietrechtsrevision

Die Entwicklung des Mietrechts
seit 1972 – eine Leidensgeschichte
Die Rechtskommission des Nationalrats hat im März die Vorlage
des Bundesrates abgelehnt und will überhaupt auf eine Mietrechts-
revision verzichten.

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 30 14

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch
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Mietrechtsrevision

1. Juli 1990
Neues Mietrecht tritt in Kraft samt dazu-

gehöriger Verordnung (VMWG)

1992 – 1996
Diverse Vorstösse zur Lockerung des

Mietrechts, bzw. zum schrittweisen Über-
gang zur Marktmiete

14. März 1997
Einreichung der Volksinitiative «Ja zu fai-

ren Mieten», welche u.a. für Mietzinser-
höhungen einen geglätteten Durchschnitts-
satz verlangte

1997/98
Versuch, unter Leitung des BWO zwi-

schen der Mieter- und Vermieterseite eine
Einigung zu finden

Abbruch der Gespräche im Frühjahr
1998 ohne Ergebnis. Der Bundesrat be-
auftragt das EVD mit der Ausarbeitung
eines indirekten Gegenvorschlags zur
Volksinitiative

14. Dezember 2002
Gegenvorschlag des Bundesrates zur

Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten» nach
Diskussion verschiedenster Mietzinserhö-
hungsmodellen mit erheblichen Änderun-
gen (z.B. Erhöhung der Überwälzung der
Teuerung von 80% auf 100%) in der
Schlussabstimmung der Räte angenom-
men. Mieterinnen- und Mieterverband er-
greift Referendum

18. Mai 2003
Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten» von

Volk und Ständen abgelehnt

8. Februar 2004
Indirekter Gegenvorschlag ebenfalls

abgelehnt

2004–2007
Verschiedenen Anläufe, zwischen den

Spitzenverbänden der Vermieter- und Mie-
terseite über mögliche Mietrechtsrevision
Einigung zu erzielen. Eidgenössische Kom-
mission für Wohnungswesen (EKW), wel-
cher vom Bundesrat gewählte Mitglieder
aus Kreisen der Mieter- und Vermieter-
schaft, der Kantone, der Wirtschaft und der
Wissenschaft angehören, diskutiert Entwurf
zu einem neuen Mietrecht

13. November 2007
Mieter- und Vermieterverbände einigen

sich auf Grundsätze eines Systemwechsels
von der Kostenmiete zu einer Indexierung
der Mietzinse. Insbesondere sollen die
Mietzinse von den Hypothekarzinsen abge-
koppelt und der vollen Teuerung angepasst
werden können

1. Januar 2008
Änderung der VMWG mit Einführung

eines Referenzzinssatzes für die Überwäl-
zung von Hpothekarzinsänderungen

12. Dezember 2008
Bundesrat heisst den Entwurf zur Ände-

rung des Obligationenrechts gut. Dieser
geht von den Vorschlägen in der Vereinba-
rung der Mieter- und Vermieterverbände
aus, enthält aber verschiedene Abweichun-
gen. Unter anderem sollen die Mietzinse
nur noch einem neuen Landesindex folgen,
welcher die Wohn- und Energiekosten aus-
klammert

26. März 2009
Rechtskommission des Nationalrats

lehnt Bundsratsvorlage ab und will auf
Mietrechtsrevision verzichten ■
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Erdbebensicherheit

Das Massnahmenprogramm des Bundes lässt sich in sieben
Kernpunkten zusammenfassen:

1. Erdbebensicherung von Bauwerken im Rahmen von Bauprojekten.
Für Neubauten verlangt und kontrolliert der Bund die Anwendung der Erdbebenvor-
schriften der Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (sia). Bei
bestehenden Bauten beurteilt er die Erdbebensicherheit im Rahmen von Umbau- und
Instandsetzungsprojekten und ordnet die erforderlichen und verhältnismässigen
Ertüchtigungsmassnahmen an. Dies gilt für die Bundesbauten sowie für vom Bund
genehmigte oder finanzierte Bauten.

2. Inventar der Erdbebensicherheit und Ertüchtigung wichtiger Bundesbauten.
Seit 2001 erstellt der Bund ein Inventar der Erdbebensicherheit aller wichtigen Bun-
desbauten. Ziel dieses Inventars ist es, Bauwerke mit einem hohen Erdbebenrisiko zu
identifizieren und für eine vertiefte Analyse und allfällige Ertüchtigung zu priorisieren.
Bei priorisierten Bauten findet, falls verhältnismässig, eine Ertüchtigung innerhalb von
20 Jahren statt.

3. Erdbebensicherung von wichtigen Infrastrukturen im Einflussbereich des Bundes.
Der Bund entwickelt die Grundlagen und Anwendungsinstrumente zur Beurteilung
der Erdbebensicherheit und zur Erdbebensicherung von wichtigen Infrastrukturen in
seinem Einflussbereich und setzt sie um.

4. Erdbebensicherung von Kulturgütern.
Der Bund entwickelt methodische Ansätze zur Beurteilung der Erdbebensicherheit
und zur Erdbebensicherung von Kulturgütern und wendet sie auf Kulturgüter von
nationaler Bedeutung an.

5. Einsatzkonzept des Bundes im Falle eines Erdbebens.
Der Bund bereitet Einsatzkonzepte in den Bereichen Führung, Warnung und Alarmie-
rung, Ortung und Rettung, medizinische Versorgung und Betreuung, Wiederinstand-
stellung der Infrastruktur, Verkehrsmanagement, Schutz von Kulturgütern und Koor-
dination von internationaler Hilfe im Inland vor und setzt sie in seinen Notfall- und
Einsatzplanungen um.

6. Erdbebenüberwachung und Gefährdungsanalyse.
Die Überwachung von Erdbeben und die seismische Gefährdungsabschätzung
gehören zum Kernauftrag des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) der ETH
Zürich. Dieser betreibt dafür zwei seismische Messnetze und einen 24-Stunden-
Pikettdienst zur Warnung der Behörden.

7. Förderung der Erdbebenvorsorge.
Durch Sensibilisierung, Information, die Vorbereitung und Verbreitung von Grund-
lagen und Lösungsansätzen fördert der Bund das Bewusstsein und die Selbstverant-
wortung der Entscheidungsträger und der Bevölkerung und unterstützt dadurch die
Realisierung von präventiven Massnahmen.

Erdbebensicherheit

po. Die verheerenden Folgen des Erd-
bebens in den Abruzzen haben uns wieder
einmal drastisch vor Augen geführt, dass
Naturkatastrophen nicht nur am anderen
Ende der Welt, sondern auch gewissermas-
sen vor unserer Haustür Leid und Elend ver-
breiten können. Wenn eine Sensibilisierung
für das Erdbebenrisiko auch durchaus ange-
bracht ist, dürfen wir die Verhältnisse um
Aquila nicht unbesehen auf unsere Region
übertragen. Zum einen ist die Wahrschein-
lichkeit eines Erdbebens vergleichbarer Stär-
ke bei uns sehr, sehr klein. Zum andern sind
unsere Gebäude, selbst wenn sie nicht die

spezifisch erdbebenorientierten Normen
der SIA erfüllen, in aller Regel wesentlich
sicherer, als dies im Katastrophengebiet der
Fall war.

Der HEV hält daher an seiner Ansicht
fest, dass im Falle eines schweren Erdbe-
benereignisses die Bevölkerung auf die Hilfe
des Bundes zählen können muss; finanziell,
humanitär und fachlich. Dass der Bundesrat
die Bevölkerung bezüglich der Einhaltung
der Bauvorschriften für die Erdbebenvor-
sorge sensibilisieren will, ist zu begrüssen.
Im Neubaubereich ist die Anwendung von
verhältnismässigen Sicherheitsvorschriften
möglich. Bestehende Bauten sind in der
Regel technisch jedoch gar nicht mehr
nachrüstbar. Wirkungsvolle Massnahmen
sind bei solchen mit unverhältnismässigen
Kosten verbunden, weswegen ihre Eigen-
tümer nicht verpflichtet werden können,
nachträgliche Erdbebenschutzmassnahmen
zu ergreifen.

Der HEV steht einer obligatorischen,
landesweit solidarischen Erdbebenversiche-
rung, welche die Privatversicherer und die
kantonalen Gebäudeversicherer im Rah-
men der Erdbebenvorsorge als Lösung
entwickelt haben, sehr kritisch gegenüber.
Um die Folgen eines seltenen Ereignisses –
wie die eines starken Erdbebens bspw. aus
dem Jahre 1356 – abzuwehren, sollen ein-
mal mehr die Hauseigentümer selbst in die
Tasche greifen? Zudem würde die geplante
Versicherungslösung die theoretisch ein-
tretenden Schadensausmasse, welche ge-
mäss BR Leuenberger allein im Raum Basel
100 Milliarden Franken betragen, niemals
decken. ■

Sensibilisierung ja –
Versicherungsobligatorium nein

HEV 4 | 2009230
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Sauberer Kanton Zürich

po. Die Forscher führten Feldversuche
durch und kamen zum Schluss, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Normen
oder Gesetze übertreten, steigt, wenn sie
beobachten, dass auch andere Regeln verlet-
zen. So beobachteten sie beispielsweise Men-
schen in einer Strasse, wo viele Fahrräder
abgestellt waren. Das «Versuchsgelände»
umfasste Strassen, in welchen die Hausmau-
ern sauber waren, und solche mit beschmier-
ten Fassaden. Abfallkörbe gab es in der Stras-
se nicht. An den Lenkstangen der Fahrräder
wurden Werbezettel befestigt und dann

wurde das Verhalten der Leute beobachtet,
die ihr Fahrrad wieder abholten. Frappant der
festzustellende Unterschied: In den Strassen
mit sauberen Mauern warfen 33 Prozent der
Personen die störenden Papiere auf die Stras-
se, bei den Schmierereien 69 Prozent.

Ein weiterer Test: Aus einem Briefkasten
liessen die Wissenschafter einen Umschlag
heraushängen, in dem sich sichtbar ein 5-
Euro-Schein befand. In der sauberen Umge-
bung und bei unverschmierten Briefkästen
eigneten sich immerhin 13 Prozent der Pas-
santen den Umschlag mit dem Geld an. War

Graffiti führen zu Verwahrlosung
Wissenschaftler der Universität Groningen in den Niederlanden
konnten in Feldversuchen nachweisen, dass allein die Anwesenheit
von Graffiti die Zahl der Menschen mehr als verdoppelte, die
stahlen oder Abfälle auf die Strasse warfen.

Wer?
• Antragsberechtigt sind die Mitglieder

sämtlicher Sektionen des HEV Kanton
Zürich.

• Anmeldung zur Mitgliedschaft und
Geltendmachung der Entschädigung
können gleichzeitig erfolgen.

• Neumitglieder aufgrund dieser Aktion
werden in der Regel der Wohnsitzsek-
tion zugeteilt.

• Jedes Mitglied kann im Laufe der
Kampagne die Anti-Graffiti-Prämie nur
einmal beanspruchen.

Wie?
• Empfohlen wird die Opferschicht-

Methode. Bei dieser wird die Schmiererei
mit einer wasserlöslichen Schutzschicht
übermalt, welche bei einer erneuten

Graffiti-Attacke mit einfachen Mitteln
samt der neuen Schmiererei abge-
waschen und erneuert werden kann.
Das Mitglied verpflichtet sich, erneute
Graffiti in diesem Sinne sofort wieder zu
beseitigen bzw. beseitigen zu lassen.

• Gegen Vorlage der Rechnung und mit
Angabe der Mitglieder-Nummer wird
dem Mitglied der Betrag von Fr. 300.–
überwiesen.

Wo?
• Die betroffene Liegenschaft muss im

Kanton Zürich liegen.

Zuständig für allfällige Fragen ist
Kathrin Attinger, HEV Kanton Zürich,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 75, info@hev-zh.ch
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Sauberer Kanton Zürich

der Briefkasten dagegen verschmiert und lag
in der Umgebung Müll herum, stahlen etwa
doppelt so viele Passanten. Ein Fehlverhalten
wie Graffiti oder Wegwerfen von Abfall
schwächt also ordnungsgemässes Verhalten
ab und fördert weiteres Fehlverhalten.

Die Ergebnisse stützen die so genannte
«Theorie des zerbrochenen Fensters». Nach
dieser ziehen Anzeichen von ordnungswidri-
gem Verhalten – wie zerbrochene Fenster,
Graffiti oder Müll – weitere Vergehen und
Kleinkriminalität nach sich. Wir erinnern
daher gerne an die Kampagne des HEV Kan-
ton Zürich gegen Wandschmierereien. Er
unterstützt seine Mitglieder bei der Entfer-
nung von Graffiti mit einem einmaligen Bei-
trag von je Fr. 300.–.

Parallel dazu sollte man Strafanzeige
gegen Unbekannt einreichen. Die Wahr-
scheinlichkeit, den eigenen Schaden ersetzt
zu bekommen, ist zwar gering, selbst wenn
der Täter gefasst wird, dafür wächst die
Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, die Zahl
der Sprayer und damit auch der Schmiere-
reien zu reduzieren. Denn ohne Strafanzei-
gen kann die Strafverfolgungsbehörde gar
nicht alle Fälle belegen und demnach auch
niemanden dafür bestrafen. Ein Muster für
den Strafantrag finden Sie auf der Anti-
Graffiti-Seite auf der Homepage des HEV
Kanton Zürich (www.hev-zh.ch) unter
«Dienstleistungen». Wichtig: Nicht verges-
sen, die Schmiererei vor dem Entfernen zu
Beweiszwecken zu fotografieren. ■

«Graffiti – was
nun?»
Im Handbuch gibt
die Stadt Tipps für
alle, die ihre Fassa-
den vor Schmiere-
reien schützen
wollen oder eine
Sprayerei wieder
entfernt haben möchten.
Nassstrahlverfahren, Nanotechnologie oder
semipermanente Schutzsysteme – der Graf-
fiti-Schutz ist ein komplexes Thema. Für
Hausbesitzer und Gebäudeverantwortliche
ist es schwierig, sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Das nun erschienene Handbuch
der Stadtzürcher Graffiti-Fachstelle hilft,
sich bei der System- und Produktauswahl
zurechtzufinden.

Das 65 Seiten umfassende Werk befasst
sich mit folgenden Themen:
– Untergründe und ihre Eigenschaften
– Schutzsysteme und ihre Verwendung

– Bauphysik, Denkmalpflege
– Reinigungssysteme und -produkte
– Ökologie, Gewässerschutz
– Materialien der Sprayer, Writer und

Edger
– Wie arbeitet die Stadt Zürich?
– Ausschreibungen
– Haftung und Versicherung
– Strafantrag und Ermittlung
– Auftragsarbeiten Graffiti
– Gestaltete Flächen schützen

Zu beziehen am Info-Desk des Hoch-
baudepartements im Amtshaus IV, Lin-
denhofstrasse 19, 8001 Zürich, oder über
die städtische Graffiti-Fachstelle:
graffiti@zuerich.ch

Der Kaufpreis beträgt CHF 20.–.
Nützliche Informationen zum Thema

finden Sie sodann unter:
www.stadt-zuerich.ch/graffiti und www.
hev-zh.ch/dienstleistungen/fs_anti-gra
fiti.htm
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Zum Titelbild

Viele Häuser sind zu einer Zeit entstan-
den, als die Standards bezüglich Rauman-
gebot deutlich tiefer lagen als heute. So
verwundert es nicht, dass viele Haus-
eigentümer heute in Erweiterungen inves-
tieren.

Unabhängig von der Nutzung bietet der
Holzbau beim Anbauen vielfältige Vorteile:
zum Beispiel äusserst geringen Zeitbedarf
und Leichtbauweise. Die Montage dauert
wenige Tage, die Bautrocknungsdauer ist
minimal, die Räume sind rasch geschlossen,
und auf der Baustelle kehrt Ruhe ein. Die
Nutzung der bestehenden Substanz erfährt
nur eine geringe Beeinträchtigung, zum Teil
geht es sogar ohne Unterbrechungen.
Unbestreitbar ein Pluspunkt ist auch die
hohe Tragfähigkeit von Holz bei geringem
Eigengewicht. Dadurch lassen sich die

Anbauten bei Bedarf anheben und auf fili-
granen Strukturen abstützen. Der bisherige
Platz bleibt erhalten, oder es entsteht eine
Umgebung mit neuer Nutzung.

Ein schönes Beispiel dafür liefert das
Einfamilienhaus einer jungen Familie im
bernischen Bützberg (Titelbild; Architekten:
Campanile & Michetti, Bern; Mitarbeit:
Petra Burkhard). Es hat mit einem Holz-
rahmen-Anbau auf einen Schlag um nicht
weniger als 50 m2 zugelegt – ohne damit
auf dem Grundstück Platz zu fressen. ■

Abschied von der Enge
Michael Meuter*

*M. Meuter ist Verantwortlicher Information
von Lignum, Holzwirtschaft Schweiz, in Zürich.
Lignum-Hotline, 044 267 47 83: kostenlose
Auskunft rund um Holz. Mo–Fr 8–12 Uhr
www.lignum.ch

Holzbau-Erweiterung eines Bauernhauses in Stalden OW. Architekt: Roger Duvoisin, Luzern.
Bilder: Franca Pedrazzetti, Luzern; Gerti Kaspar, Udligenswil/Lignum

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen





241HEV 1 | 2009

✁
Anmeldung für die Teilnahme am Ausflug vom
18. Juni 2009

HEV Zürich, Sekretariat Mitgliederforum, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 487 17 77, Tel. 044 487 17 03, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Personenzahl: Mitgliedernummer:
(siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse:

PLZ und Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

Programm

7.45 Uhr Abfahrt Carparkplatz Sihlquai beim Hauptbahnhof Zürich. Fahrt nach Gossau SG,
Führung im Walter Zoo, Weiterfahrt nach Urnäsch zum Mittagessen. Anschliessend Fahrt
nach Gonten in die Mineralquelle Gontenbad AG zur Firmenbesichtigung. Heimfahrt mit
dem Car. Ankunft in Zürich Carparkplatz Sihlquai ca. 17.45 Uhr.

Kosten pro Person Mitglieder: Fr. 200.–
Nichtmitglieder: Fr. 230.–

Im Preis inbegriffen: Carfahrt, Kaffee/Gipfeli, geführte Besichtigung im Walter Zoo, Apéro,
Mittagessen (ohne Getränke), Besichtigung Mineralquelle Gontenbad AG.

Das ausführliche Programm erhalten Sie mit der Teilnahmebestätigung und der Rechnung.

Anmeldung

Für die Anmeldung benützen Sie bitte den unten stehenden Talon. Die Platzzahl ist
beschränkt, die Anmeldungen werden nach dem Poststempel berücksichtigt.
Anmeldeschluss: Donnerstag, 14. Mai 2009.

Sie können sich bis 3 Wochen vor dem Ausflug abmelden, ohne dass Ihnen Kosten entste-
hen. Bei späteren Abmeldungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 30% der Reisekosten
erhoben. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen Reisekosten geschul-
det. Eine Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

Ausflug Mitgliederforum

Walter Zoo, Gossau /
Mineralquelle Gontenbad AG
Donnerstag, 18. Juni 2009

Ostschweiz einmal anders. Im Mittelpunkt des diesjährigen Ausflugs steht zwar auch die
Natur, für einmal sind es aber nicht Berge und Landschaft, sondern Tiere und Wasser.

Rund 100 verschiedene Tierarten, welche man sonst nicht unbedingt in den Voralpen
antrifft, erwarten uns im Walter Zoo – Amur-Leoparden und Schimpansen, Flamingos und
Kamele und, und, und.

Gontenbad war schon im 16. Jahrhundert als Badeort bekannt. Der Blick der Mineral-
quelle Gontenbad AG ist aber ganz auf die Zukunft gerichtet. Obwohl eine der kleinsten
Mineralwasserproduzenten, hat sie sich durch innovative Produkte einen Namen gemacht.
Flauder mit Holunderblüten und Melisse kennen Sie sicher schon, aber wussten Sie, dass es
Mineralwasser mit Rosen- oder mit Bergamottearoma gibt?

Kommen Sie mit auf unsere Fahrt in eine wunderschöne Gegend und lassen Sie sich dort
überraschen!

Ausflug Mitgliederforum
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Energie

Einige Tipps von Energieschweiz, Bun-
desamt für Energie BFE.

Nutzen
– Mit Durchflussbegrenzer, Sparbrausen

und wassersparenden Armaturen lässt
sich der Wasserverbrauch um 50% sen-
ken.

– Reduktion des Wasserverbrauchs schont
nicht nur die Umwelt, sondern auch das
Portemonnaie.

– Mit einer maximalen Warmwasser-Tem-
peratur von 60 °C sparen Sie Energie
und reduzieren darüber hinaus die Kalk-
ablagerungen. Im Endeffekt bedeutet
dies: tiefere Unterhaltskosten, bessere
Werterhaltung und längere Lebens-
dauer.

Was tun?
Achten Sie auf das Label «Energy»!

– beim Ersatz von Duschbrausen
– beim Kauf von Armaturen
– beim Einsatz von Durchflussreglern für

Armaturen oder Duschbrausen

Beispiele:
Brause mit integriertem Durchflussregler
– Der Durchfluss-Mengenregler/-Begrenzer

ist in der Brause fix integriert. Dadurch
kann der Wasserverbrauch druckunab-
hängig und ohne Komfortverlust um bis
zu 50% reduziert werden.

Einhebelmischer mit Eco-Funktionen
– Sparmöglichkeiten durch:
1. Einstellen Hebelstellung Mitte = Kalt-

wasser.
2. Heisswasserbremse: spürbarer Wider-

stand beim Schwenken in den Heisswas-
serbereich. Spart ca. 33% Energie.

3. Mengenbremse: beim Anheben des
Hebels spürbarer Widerstand über die
Sparzone von 9 l/min; oder andere
Systeme. Spart ca. 30% Wasser und
Energie.

4. Durchflussbegrenzung: Der maximale
Wasserdurchfluss lässt sich direkt an der
Armatur einstellen. Spart bis zu 50%
Wasser und Energie.

Thermostatmischer mit Eco-Funktionen
– Sparmöglichkeiten durch:
1. Mengenbremse: Spareinstellung auf

50% Wasserdurchfluss. Wer Mehrver-
brauch wünscht, muss den Sperrknopf
drücken.

2. Heisswassersperre: fixiert die Höchst-
temperatur bei 38 bis 40 °C.

3. Exakte Temperaturregelung: Wasser-
und Energieersparnis, da Mischwasser
nicht mehr von Hand ein- oder nach-

Energiesparen kann man auch indirekt, indem man den Wasserverbrauch senkt.
Denn auch wenn wir nicht alle Warmduscher sind, macht warmes Wasser doch einen
erheblichen Teil unseres Wasserverbrauchs aus.

Wasserverbrauch senken

Auf der Homepage www.so-einfach.ch fin-
den Sie viele weitere nützliche Tipps. Diese
zeigen auf praktische Weise, wie Sie ganz
einfach den Strom-, Treibstoff- oder Brenn-
stoffverbrauch reduzieren und so viel Geld
sparen können. Dort können Sie u.a. auch
eine ganze Anzahl verschiedener Flyer wie
z.B. «Wasserspass für Körper, Geist und
Klima» herunterladen.



HEV 4 | 2009244

Energie

reguliert werden muss. Es fliesst sofort in
der gewünschten Temperatur und bleibt
auch bei Druckschwankungen konstant.

Durchflussregler
– Durchfluss-Mengenregler (Konstanthal-

ter) oder -Begrenzer werden am Wasch-

tisch ein- oder angeschraubt; zum Teil
sind Armaturen serienmässig damit
ausgerüstet. Wasserersparnis: bis zu 50
Prozent.
Mengenregler halten den Verbrauch
druckunabhängig auf einem bestimmten
Mass konstant. ■



Sanieren – Abdichten –
Schützen von:

Betonmauerwerk, Fassaden,
Böden aller Art,
Mauerent-
feuchtung,
Grundwasser-
einbruch.
• Injektionen
System SUTER

SUTER – Bautenschutz AG
Einsiedlerstrasse 525, CH-8810 Horgen
Tel.: 044 725 44 82, Fax: /03
www. suterbautenschutz.ch
e-mail: info@suterbautenschutz.ch

Die Bautenschutz Profis



8143 Stallikon
51⁄2-Zimmer-Reiheneinfamilienhaus
NWF ca. 122 m2, Nebenräume ca. 60 m2. Baujahr 1980. Kinderfreundliche
Überbauung mit grosszügigem Umschwung, der allen zur Verfügung steht.
Verhandlungspreis Fr. 680 000.–, Garagenplatz in UN-Garage Fr. 30 000.–.

Hütten
Einseitig angebautes 61⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus
an schöner, kinderfreundlicher Lage, Baujahr 1990, Grundstücksfläche 506 m2,
2 Einstellplätze in der UN-Garage, Verhandlungspreis Fr. 980 000.–.

Mönchaltorf
frei stehendes 51⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus
an zentraler, sonniger und ruhiger Lage, Wohn-/Esszimmer ca. 48 m2 mit Cheminée,
gedeckter Sitzplatz, Doppelgarage, Baujahr 1971, Grundstücksfläche 1119 m2,
Verhandlungspreis Fr. 1 150 000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch.

Benglen
3-Zimmer-Wohnung mit Gartensitzplatz
an ruhiger und sonniger Lage, sep. Waschküche, 1 Einstellplatz in der UN-Garage,
Baujahr 1972, Verhandlungspreis Fr. 295 000.–.

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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Grundsätzlich gilt, dass werterhaltende
Unterhaltskosten vollumfänglich vom steu-
erbaren Einkommen abgezogen werden
können, während Arbeiten, die zu einer
Wertvermehrung der Liegenschaft führen,
als nicht abzugsfähige Anlagekosten zu
behandeln sind. Als Ausnahme von dieser
Regel galt seit 1973 die nach dem Ehe-
paar Dumont bezeichnete bundesgericht-
liche Praxis. Diese besagt, dass bei einer
vernachlässigten Liegenschaft die werter-
haltenden Instandstellungskosten in den
ersten fünf Jahren nach Erwerb nicht zum
Abzug zugelassen sind. Mit der Aufhebung
dieser Praxis sind alle Instandstellungs-
kosten für alle Liegenschaften ab Erwerb
abzugsfähig.

Gestaffeltes Inkrafttreten ab 2010
Der Bundesrat hat die Gesetzesände-

rung auf Anfang 2010 in Kraft gesetzt,
sodass ab dann bei der direkten Bundes-
steuer die Dumontpraxis vollständig abge-
schafft ist. Die Kantone haben zwei Jahre
lang Zeit, ihre Gesetze anzupassen mit
der Folge, dass die neue Regelung spätes-
tens im Jahre 2012 gesamtschweizerisch
Gültigkeit haben wird. Dies bedeutet, dass
trotz der geplanten Abschaffung der
Dumontpraxis noch mindestens bis zum
31. Dezember 2011 Vorsicht geboten ist.

Wer also vor diesem Datum eine kürzlich
erworbene Liegenschaft umfassend sanie-
ren will, ist gut beraten, sich bei der Steuer-
verwaltung des Kantons, in welchem sich
die Liegenschaft befindet, zu erkundigen.
Ansonsten muss damit gerechnet wer-
den, dass gewisse Abzüge nicht anerkannt
werden.

Im Kanton Zürich hat das Kantonale
Steueramt die feste Absicht, die Abschaf-
fung ebenfalls per 2010 zu übernehmen.
Offen ist hingegen die Frage, wie weit die
Steuerbehörden in der Einschätzungspraxis
vor der Inkraftsetzung der Änderungen ein
Entgegenkommen zeigen werden. Zwar hat
das Bundesgericht in einem kürzlich ergan-
genen Entscheid1 seine bisherige konse-
quente Rechtsprechung etwas relativiert.
Daraus kann jedoch diesbezüglich nichts
abgeleitet werden.

Bis zur vollständigen Abschaffung gilt
somit die Dumontpraxis nach wie vor.

Steuern

Dumontpraxis – ein Abschied in Raten
Martin Byland, lic. iur. Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG, Zürich

Wenn eine Praxis der Steuerämter unter den Liegenschaften-
eigentümern bekannt ist, dann die Dumontpraxis. Nun ist die vom
Eidgenössischen Parlament beschlossene Abschaffung definitiv.
Bis zur vollständigen Umsetzung in der ganzen Schweiz dauert es
jedoch noch einige Jahre

1 Urteil des Bundesgerichtes vom 26. Mai 2008
2C_673/2007 (II. öff-rechtl. Abteilung). In einem
den Kanton Thurgau betreffenden Entscheid stell-
te das Gericht fest, dass weder allein aus dem
hohen Alter der Liegenschaft noch aus dem
Umstand, dass der jährliche Unterhalt in den Vor-
jahren tiefer war, geschlossen werden könne, dass
die Liegenschaft vernachlässigt worden sei.
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3. Im Kantonalen Merkblatt zum Liegen-
schaftenunterhalt2 sind die abzugsfähi-
gen Unterhaltskosten umfassend auf-
gezählt. Die Aufstellung leistet als
Checkliste und als Richtlinie zur Er-
mittlung der werterhaltenden Kosten
gute Dienste.

4. Für die Steuererklärung ist das Formular
«Aufstellung über effektive Unterhalts-
und Verwaltungskosten» vollständig
auszufüllen, sodass der prozentuale An-
teil der wertvermehrenden bzw. werter-
haltenden Kosten daraus ersichtlich ist
(ohne Beilage der Rechnungen).

5. Es ist ratsam, der Steuererklärung eine
Umschreibung der geleisteten Arbeiten
beizulegen, damit sich der Steuerbeamte

ein Bild über Art und Umfang der Leis-
tungen machen kann.

6. Unterlagen über grössere Renovationen
sind mindestens 20 Jahre aufzubewah-
ren, sodass für den Fall eines Verkaufs
der Liegenschaft der wertvermehrende
Anteil belegt werden kann. Eine Aufbe-
wahrung über diese Frist hinaus kann
dazu dienen, nachzuvollziehen, was
ursprünglich installiert wurde.

Auch die beste Vorbereitung und Doku-
mentation kann nicht verhindern, dass die
Steuerbehörde gewisse Korrekturen vor-
nimmt. Da eine Veranlagung immer Ermes-
senssache ist, lohnt es sich, mit dem Steuer-
beamten im Gespräch zu bleiben. ■
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Gemäss dem Kantonalen Merkblatt des
Kantonalen Steueramtes zum Liegenschaf-
tenunterhalt gelten folgende Indizien für
das Vorliegen eines im Unterhalt vernach-
lässigten Grundstücks:
– anschaffungsnahe Renovationskosten,

welche im Verhältnis zum Kaufpreis
nicht unbedeutend sind,

– anschaffungsnahe Arbeiten, welche eine
umfassende Erneuerung der Bausub-
stanz darstellen (z.B. Totalersatz der
elektrischen und sanitären Anlagen)
oder

– ein infolge der Renovation deutlich
gestiegener Gebäudeversicherungswert.

Die Praxis nach Dumont
Die Gesetzesänderung hat die Konse-

quenz, dass die Abgrenzung zwischen Wert-
erhaltung und Wertvermehrung inskünftig
ausschliesslich nach objektiv-technischen
Kriterien erfolgen wird. Das heisst, dass
nur der Wert der einzelnen Installation
und nicht der Wert des Grundstücks ins-
gesamt als Vergleichsmassstab herange-
zogen wird. Wird also eine alte Installa-
tion nicht bloss durch eine dem aktuellen
Stand angepasste neue Installation er-
setzt, sondern an deren Stelle eine quali-
tativ bessere Installation gesetzt, liegt
anteilmässig eine Wertvermehrung vor,
auch wenn der Wert des Grundstückes
nicht gestiegen ist.

Von den Gesetzesänderungen nicht
betroffen sind die Abzüge, welche dem
Energiesparen und dem Umweltschutz die-

nen. Dort gilt bei allen Liegenschaften nach
wie vor, dass diese Aufwendungen in den
ersten fünf Jahren nach Anschaffung der
Liegenschaft nur zu 50% abgezogen wer-
den können (anschliessend zu 100%).
Dabei wird nicht unterschieden, ob diese
Aufwendungen werterhaltenden oder
wertvermehrenden Charakter haben. Bei
einer umfassenden Gesamtsanierung einer
neu erworbenen Liegenschaft ist es somit
auch in Zukunft möglich, dass nur ein Teil
der Aufwendungen zum Abzug zugelassen
wird, selbst wenn es sich um eine nicht
vernachlässigte Liegenschaft handelt (z.B.
bei Fassaden- und Dachisolation, Fenster-
ersatz).

Vorgehen bei grösseren Renovationen
Je nach Höhe des Einkommens können

mit steuerlich anerkannten Abzügen ohne
Weiteres 30% der Kosten eingespart wer-
den, weshalb sich eine sorgfältige Planung
lohnt. Dies gilt vor allem für umfassende
Renovationen, bei denen in der Regel ein
wertvermehrender Anteil unvermeidbar ist.
Aus Sicht der Beratung sind insbesondere
folgende – bereits heute geltenden – Punk-
te wichtig:

1. Der Zeitpunkt der Renovation ist so
zu wählen, dass ein steuerbares Ein-
kommen mindestens in der gleichen
Höhe zur Verfügung steht. Allenfalls
sind die Arbeiten auf mehrere Jahre zu
verteilen.

2. Es lohnt sich sehr, sich vor Beginn der
Arbeiten möglichst gut zu dokumentie-
ren, um dem Steueramt bei Rückfragen
den Umfang der Arbeiten (Zustand
vorher/nachher) anschaulich belegen zu
können (mit Plänen, Fotos, Rapporten,
früheren Rechnungen, Schätzungen
etc.).

2 Vgl. dazu auch Merkblatt vom 31. August 2006
über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kosten
für den Unterhalt und die Verwaltung von Liegen-
schaften, in Kraft ab Steuerperiode 2007
(www.steueramt.zh.ch unter Erlasse und Merk-
blätter).



Seminar/Workshop

Aus dem Seminarinhalt:
Wirtschaftliche Betrachtungsweise/
Renditefragen
Verschiedene Bewertungsmethoden | Beispiele

Anfangsmietzins, Mietzinsanpassung und
deren Anfechtung
Verschiedene Methoden | Formalitäten

Mietzinssenkungen
Wegen Änderung der Berechnungsgrundlagen |
Wegen Mängeln am Mietobjekt

Spezialfälle
Indexierung/Staffelung | Mietzins bei Ablauf
Indexklausel/Staffelung | Probleme bei «Erneue-
rung» eines festen Vertrags

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Der Mietzins
Freitag, 21. August 2009, 8.15–12.00 Uhr
Referenten: Arthur Flöss, dipl. Architekt FH, CAS II FH |

lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt | lic. iur. Giuseppe D’Amato
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Der Mietzins»
vom 21. August 2009

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Mietrecht

Über diese Tatsache
sind bei der telefoni-
schen Rechtsberatung
des HEV Zürich die
anrufenden Mitglieder
immer wieder er-
staunt, weil sie häufig
der irrigen Meinung
sind, als Eigentümer
habe man nach Been-
digung des Mietver-
hältnisses automatisch
wieder ein bedingslo-
ses Zutrittsrecht zur Wohnung.

Um diesen Irrtum zu beseitigen, werden
wir hier den Straftatbestand des Hausfrie-
densbruches und seine Rechtsprechung
dazu kurz näher erläutern.

Grundsätzliches
Nach Art. 186 StGB macht sich wegen

Hausfriedensbruches strafbar, wer gegen
den Willen des Berechtigten in ein Haus,
in eine Wohnung, in einen abgeschlosse-
nen Raum eines Hauses oder in einen
unmittelbar zu einem Hause gehörenden
umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder
in einen Werkplatz unrechtmässig ein-

dringt oder, trotz der Aufforderung eines
Berechtigten, sich zu entfernen, darin ver-
weilt.

Der Hausfriedensbruch ist als Vergehen
konzipiert, dessen ordentlicher Strafrahmen
von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren reicht. Für die
konkrete Strafzumessung kommt es immer
auf den Einzelfall an, wobei hier die Geld-
strafe regelmässig im Vordergrund stehen
dürfte.

Der Hausfriedensbruch stellt ein An-
tragsdeklikt dar. Das bedeutet, dass die
Strafverfolgungsbehörde die Verfolgung
des Deliktes vom Einverständnis der verletz-
ten Person abhängig macht. Diese muss
demnach ihren Willen bekunden, dass für
die angezeigte Handlung die Strafverfol-
gung stattfinden solle, ansonsten die Straf-
verfolgungsbehörde nicht tätig wird. Der
Antrag auf strafrechtliche Verfolgung wird
in der Regel mündlich erklärt und hat innert
einer Frist von drei Monaten seit der Kennt-
nis von Tat und Täterschaft zu erfolgen.

Geschütztes Rechtsgut
Die Bestimmung des Hausfriedensbru-

ches schützt das so genannte Hausrecht.

Wenn die Vermieterschaft
Hausfriedensbruch begeht
Betritt die Vermieterschaft nach Ablauf der gekündigten Mietdauer
gegen den Willen der Mieterschaft die Mietwohnung, setzt sie sich der
Gefahr einer Bestrafung wegen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art.
186 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) aus, und zwar auch
dann, wenn die Mieterschaft weder die Kündigung angefochten noch
ein Erstreckungsgesuch bei der zuständigen Behörde eingereicht hat
und somit zu Unrecht in der Mietwohnung verweilt.

lic. iur.
Giuseppe D’Amato,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Darunter ist die Befugnis zu verstehen, über
einen bestimmten Raum ungestört zu herr-
schen und darin den eigenen Willen frei zu
betätigen.

Träger des geschützten Rechtsgut
Dieser ist gemäss bundesgerichtlicher

Rechtsprechung derjenige, dem die Verfü-
gungsgewalt über die Räume zusteht,
gleichgültig, ob jene auf einem dinglichen
oder obligatorischen Recht oder auf einem
öffentlichrechtlichen Verhältnis beruht.
Berechtigter kann somit entsprechend
herrschender Lehre und Rechtsprechung
nicht nur der Eigentümer, sondern auch der
Mieter, Untermieter, Pächter oder der
zuständige Beamte bei Amtsräumen usw.
sein.

Daraus folgt, dass die Eigentümerschaft
durch die Vermietung das Hausrecht
bezüglich ihres Wohnobjektes der Mieter-
schaft einräumt, mithin auf ihr Hausrecht
verzichtet, sodass während der gesamten
Mietdauer nur die Mieterschaft als Träger
des Hausrechts im Sinne von Art. 186 StGB
«Berechtigter» sein kann.

Das Hausrecht der Mieterschaft beginnt
also mit dem Einzug in die bestimmten
Räume und endet, was von entscheidender
Bedeutung ist, nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung erst mit dem Aus-
zug aus denselben. Anders ausgedrückt,
erlöscht das Hausrecht der Mieterschaft
nicht mit Vertragsablauf, sondern sie behält
es, bis sie die Wohnung usw. tatsächlich
räumt.

Objektiver und
subjektiver Tatbestand

Der objektive Tatbestand des Hausfrie-
densbruches besteht unter anderem im
«Eindringen» gegen den Willen des Berech-
tigten. Der Wille des Berechtigten, dass

jemand in einen bestimmten Raum nicht
eindringen soll, braucht nicht ausdrücklich
erklärt zu werden, sondern kann sich aus
den Umständen ergeben. Das «Eindrin-
gen» wird dabei bereits erfüllt, wenn sich
die Täterschaft mit einem Fuss im ge-
schützten Raum befindet, nicht aber, wenn
etwa bloss eine Fassade erklettert wird,
um durch das Fenster Einblick in ein Zimmer
zu erhalten.

Der subjektive Tatbestand ist erfüllt,
wenn der Täterschaft bewusst ist, dass
das «Eindringen» gegen den Willen des
Berechtigten erfolgt und unrechtmässig ist.

Fazit
Nach dem Gesagten kann zusammen-

fassend festgehalten werden, dass, auch
wenn sich die Mieterschaft weigern sollte,
die gemieteten Räume trotz verbindlich
festgestellter Kündigung zu verlassen,
beziehungsweise ihr Verweilen in diesen
als rechtswidrig bezeichnet werden muss,
die Vermieterschaft dadurch weder das
Hausrecht automatisch wieder erlangt noch
wird sie im Sinne von Art. 186 StGB als
«Berechtigte» verletzt. Im Gegenteil, sie
erfüllt selber den Tatbestand des Haus-
friedensbruches, wenn sie gegen den Wil-
len des Berechtigten in die Wohnung ein-
dringt.

Verletzungen des Mietvertrages greifen
nicht in jene Persönlichkeits- und Herr-
schaftssphäre ein, die das strafrechtlich
geschützte Hausrecht zum Gegenstand hat,
sondern berühren nur die privatrechtlichen
Ansprüche der Vermieterschaft. Damit
bleibt die Vermieterschaft in solchen Fällen
auf die Rechtsbehelfe des Zivilprozess- und
Vollstreckungsrechts angewiesen. ■

Mietrecht
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Gesetzesvorschriften
und rechtliche Qualifikation

Die Vorschriften zum Mietzinsdepot sind
in Art. 257e Abs. 1 OR geregelt. Leistet der
Mieter eine Sicherheit in Geld oder in Wert-
papieren, so muss der Vermieter sie bei
einer Bank auf einem Sparkonto oder einem
Depot, das auf den Namen des Mieters
lautet, hinterlegen. Das hat zur Folge, dass
das Depot einerseits nur mit Einwilligung bei-
der Parteien freigegeben werden kann und
dass es sich um Vermögenswerte des Mie-
ters handelt. Entgegen dieser Vorschrift legt
bei der Mietkautionsversicherung der Mie-
ter nicht sein eigenes Geld an. Die Versiche-
rung übernimmt eine Garantie für die Bezah-
lung allfälliger Forderungen gegenüber dem
Mieter.

So gesehen, handelt es sich bei der Miet-
kautionsversicherung nicht um eine typische
Versicherung, sondern sie beinhaltet dazu Ele-
mente der Bürgschaft. Der Bürgschaftsvertrag
ist in Art. 492ff. OR geregelt und unterliegt
strengenformellen Gültigkeitsvoraussetzun-
gen. Die Bürgschaftserklärung bedarf bei

natürlichen Personen,
sofern der Haftungsbe-
trag Fr. 2000.– über-
schreitet, der öffentli-
chen Beurkundung, wäh-
rend die Bürgschaftser-
klärung einer juristischen
Person aber in schriftli-
cher Form möglich ist.
Der Haftungsbetrag muss
in beiden Fällen vom Bür-
gen zahlenmässig genau

bestimmt und eigenhändig in der Bürg-
schaftsurkunde aufgeführt werden. Da es sich
bei der «Zürich» um eine juristische Person
handelt, ist die Bürgschaft/Versicherung (mit
der «Zürich» als Bürge/Versicherungsträger)
ohne öffentliche Beurkundung gültig und
eine Bürgschaft in dieser einfachen Schrift-
form möglich.

Inhalt und Bedeutung
der HEV-Mietkautionsversicherung

Für den Vermieter stellt sich die Frage,
ob diese Versicherung die gleichen Sicher-

Die HEV-Mietkautionsversicherung
Der Hauseigentümerverband Schweiz und die «Zürich»-Versicherungs-
gesellschaft (Zurich) offerieren mit der HEV-Mietkautionsversicherung
eine Alternative zum herkömmlichen Mietzinsdepot in Form eines auf
den Mieter lautenden Bankkontos. Der Mieter als Versicherungsnehmer
bezahlt der «Zürich»-Versicherungsgesellschaft als Versicherungsträger
eine Prämie und versichert dadurch das Risiko allfälliger Forderungen des
Vermieters gegen den Mieter, wie etwa für nichtbezahlte Mietzinse und
Nebenkosten oder Schäden am Mietobjekt. Für den Vermieter bedeutet
dieses Produkt unter Umständen gar eine Vereinfachung, falls die Bereit-
stellung des Depotbetrages dem Mieter Schwierigkeiten bereitet. Auf der
anderen Seite bleibt diesem mehr finanzielle Freiheit, denn er kann über
diese Mittel auch anderweitig verfügen.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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keinerlei Nachteile im Vergleich zum her-
kömmlichen Bankkautionskonto. Gerade
auch in Fällen, wo ein Mieter Mühe hätte,
bei Vertragsabschluss eine allenfalls beacht-
liche Summe von liquiden Mitteln zur Ver-
fügung zu stellen, kann sich der Vermieter
mindestens im Rahmen der versicherten
Summe relativ bequem absichern und läuft

nicht Gefahr, eine allenfalls vertragswidrig
nicht bei der Bank einbezahlten Kaution
schlimmstenfalls noch nach Übernahme der
Wohnung durch den Mieter auf dem
Rechtsweg einfordern zu müssen. Selbst die
Durchsetzung der Ansprüche dürfte fall-
weise mit weniger Anstrengung verbunden
sein als beim Bankdepot. ■

Mietrecht
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heiten bietet. Deshalb sollen an dieser
Stelle einige Details erläutert werden.

Der Mieter hat der «Zürich» eine Basis-
prämie zu bezahlen, deren Höhe davon
abhängt, ob er über eine Privathaftpflicht-
versicherung verfügt oder nicht, zuzüglich
einer individuellen Prämie von 4% der ver-
traglich vereinbarten Mietzinskaution (z.B.
zwei Monatsmieten). Bestandteil des Ver-
trages ist das «Zertifikat Mietkautionsbürg-
schaft», von welchem der Vermieter das
Original und der Mieter eine Kopie erhält.
Die Versicherung ist für die Dauer von drei
Jahren abgeschlossen und verlängert sich
danach stillschweigend jeweils um ein Jahr,
sofern der Vertrag nicht gekündigt wird.
Das Kündigungsrecht besteht aber nur,
wenn der Nachweis einer Ersatzsicher-
heit oder das Originalzertifikat der Miet-
kautionsbürgschaft vorliegt. Kommt es zu
einem Eigentümer- resp. Vermieterwechsel,
gehen die Ansprüche aus der Mietkautions-
versicherung auf den neuen Vermieter über.

Hat der Vermieter bei Beendigung des
Mietverhältnisses Ansprüche gegenüber
dem Mieter, erbringt die «Zürich» Leistun-
gen (analog zur Depotfreigabe durch die
Bank), falls eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllt ist:
– schriftliches Einverständnis des Versiche-

rungsnehmers (= Mieter)
– rechtskräftiger Zahlungsbefehl über

Ansprüche des Vermieters gegenüber
dem Versicherungsnehmer (= Mieter)

– rechtskräftiges Urteil oder Rechtsöff-
nungsverfügung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer (= Mieter)
Werden Leistungen bei Schäden am

Mietobjekt beansprucht, erbringt die
«Zürich» diese erst subsidiär zur Privathaft-
pflichtversicherung des Mieters, also erst,
wenn diese den Schaden nicht oder nicht
vollständig deckt. Bei Mietzinsausständen

und allen übrigen mietrechtlichen An-
sprüchen wird von Anfang an vollum-
fänglich bis zur versicherten/garantierten
Summe geleistet. Analog zu Art. 257e Abs.
3 OR erlöscht die Leistungspflicht der
«Zürich», wenn der Vermieter innert eines
Jahres nach Beendigung des Mietverhält-
nisses keinen Anspruch geltend gemacht
hat: Die Mietkautionsbürgschaft verfällt.

Leistung auch bei Nichtbezahlen der Prämie
durch den Versicherungsnehmer/Mieter

Für gegenüber dem Vermieter erbrachte
Leistungen tritt die «Zürich» in dessen Rech-
te ein und ist grundsätzlich berechtigt, auf
den Versicherungsnehmer Rückgriff zu
nehmen. Bei Schäden am Mietobjekt kann
in der Regel nur bei grobfahrlässiger oder
absichtlicher Herbeiführung des Schadens
regressiert werden. Gelangt der Versiche-
rungsnehmer mit der Prämienzahlung in
Rückstand, hat die «Zürich» ein volles Rück-
griffsrecht auf den Mieter für gegenüber
dem Vermieter erbrachte Leistungen.

Normalerweise erbringt eine Versiche-
rung keine Leistungen gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer, wenn die Prämien nicht
bezahlt worden sind. Dieses Risiko ist aber
mit der HEV-Mietkautionsversicherung ab-
gedeckt. Wie eingangs erwähnt, handelt es
sich um eine Form der Bürgschaft oder
Garantie, die die «Zürich» bis zur vereinbar-
ten Summe übernimmt. Sie erbringt also
die Leistung anstelle des Versicherungs-
nehmers/Mieters, sofern die vertraglichen
Voraussetzungen erfüllt sind. Dies auch
dann – essenziell für den Vermieter –, wenn
die Prämien unbezahlt bleiben.

Positiv für beide Parteien
Die HEV-Mietkautionsversicherung bringt

grundsätzlich beiden Parteien Vorteile. Ins-
besondere bringt sie für den Vermieter

Mietrecht
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Eine verspätete
Kündigung ist nicht
unwirksam nur gültig
(sofern Formvorschrif-
ten eingehalten sind),
sondern gilt für den
nächstmöglichen (ver-
traglichen oder gesetz-
lichen) Termin (Art.
266 Abs. 2 OR). Sie
braucht somit nicht
wiederholt zu werden.

Vorerwähnte
Bestimmung ist auch auf Kündigungen
anwendbar, bei denen zwar die Kündi-
gungsfrist eingehalten wurde, sie jedoch
auf einen unzulässigen Termin hin erfolgte.
Hat der Mieter die Kündigungsfrist zwar
eingehalten, aber auf den 30. Juni gekün-
digt, obwohl der Vertrag nur eine Kündi-
gung auf Ende März und Ende September
zulässt, so ist die Kündigung auf den
30. September 2009 wirksam.

Schweigen des Empfängers auf eine
unzeitige Kündigung darf nicht als Annah-
me auf den «falschen» Termin ausgelegt
werden. Es besteht grundsätzlich keine Ver-
pflichtung der Gegenpartei, den Kündigen-
den auf die Terminwidrigkeit der Kündi-

gung aufmerksam zu machen. Liegt etwa
eine terminwidrige Kündigung seitens des
Mieters vor, ist es dem Vermieter aber
gleichwohl zu empfehlen, den Mieter hier-
über in Kenntnis zu setzen und ihn darauf
hinzuweisen, dass die Kündigung erst auf
den nächstmöglichen Kündigungstermin
gültig sei. Gleichzeitig sollte er darauf
aufmerksam gemacht werden, dass er
grundsätzlich bis zum nächstmöglichen
Kündigungstermin mietzinszahlungspflich-
tig bleibt. Mit diesem Vorgehen kann aus-
geschlossen werden, dass sich der Mieter
erfolgreich auf den Standpunkt stellt, die
unzeitige Kündigung sei vom Vermieter
stillschweigend angenommen worden bzw.
es liege eine Aufhebung des Mietvertrages
in gegenseitigem Einvernehmen vor.

Haben die Parteien eine Kündigungsfrist
vereinbart, die den gesetzlichen Minimal-
fristen widerspricht, ist diese Vertragsbe-
stimmung nicht zu beachten. Diesfalls gel-
ten die gesetzlichen Kündigungsfristen.
Enthält z.B. ein Wohnungsmietvertrag eine
zweimonatige Kündigungsfrist und kündigt
der Vermieter dem Mieter am 15. Juli 2009
auf den 30. September 2009, so gilt die
Kündigung auf den nach Vertrag oder
Gesetz nächstmöglichen Termin. ■

Die frist- und/oder terminwidrige
Kündigung
Der Kündigende muss die aus dem Vertrag oder Gesetz ergebenden
Kündigungsfristen und -termine wahren, damit die Kündigung auf den
von ihm angegebenen Zeitpunkt Wirkung entfaltet. Will eine Ver-
tragspartei z.B. auf den 30. September 2009 kündigen und beträgt die
Kündigungsfrist 3 Monate, so muss die Kündigung spätestens am
30. Juni 2009 eintreffen.

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung
Prozessführung/
HEV Zürich



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkon-
trolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 26. Juni 2009, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Giuseppe D’Amato
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 26. Juni 2009

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁

Schönste Küchen
rustikal

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal
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Kratzer im Parkett,
schmutzige Wände
oder Sprünge im Lava-
bo. Oftmals stellt sich
während der Mietdauer
und vor allem bei der
Wohnungsabgabe die
Frage, wer für Schäden
am Mietobjekt aufzu-
kommen hat. Zu unter-
scheiden ist zwischen
vertragsgemässem und
vertragswidrigem Ge-
brauch einerseits und zwischen Reparatur
und Ersatz andererseits.

Mängel während der Mietdauer
Der Mieter muss Mängel, die durch kleine,

für den gewöhnlichen Unterhalt erforderliche
Reinigungen oder Ausbesserungen behoben
werden können, auf eigene Kosten beseiti-
gen. Mängel, die der Mieter nicht selber zu
beseitigen hat, sind dem Vermieter zu mel-
den, ansonsten kann er für den Schaden, der
dem Vermieter daraus entsteht, haftbar
gemacht werden.

Mängel bei der Abgabe
Der Mieter muss das Mietobjekt von

Gesetzes wegen in dem Zustand zurückge-
ben, der sich aus dem vertragsgemässen
Gebrauch ergibt. Nur für den übermässigen
Gebrauch kann der Mieter haftbar gemacht
werden. Benutzt der Mieter das Mietobjekt
vertragsgemäss, so hat er für die Abnützung
durch den ordentlichen Gebrauch nicht ein-
zustehen. Diese ist durch den Mietzins abge-
golten. Unter den vertragsgemässen Ge-
brauch fallen beispielsweise Tapeten mit

Staubrändern von Bildern und Möbeln,
Nagellöcher in den Wänden vom Aufhängen
von Bildern sowie eine übliche Anzahl fach-
gerecht gestopfter Dübellöcher.

Der Mieter hat grundsätzlich für die aus
dem vertragswidrigen oder unsorgfältigen
Gebrauch des Mietobjekts von ihm verur-
sachten Beschädigungen sowie für die Über-
nutzung der Mietsache, d.h. die Abnutzung,
die über das Mass der Altersentwertung hin-
ausgeht, einzustehen. Zu unterscheiden ist,
ob eine Reparatur möglich oder ob Ersatz der
beschädigten Sache nötig ist.

Reparatur
Bei der Reparatur einer Sache hat der Mie-

ter für den Schaden voll aufzukommen,
sofern dieser wie erwähnt aus dem vertrags-
widrigen und unsorgfältigen Gebrauch des
Mietobjekts entstanden ist (so z.B. falls beim
Parkett einzelne Teile ersetzt werden kön-
nen). Verursacht eine Reparatur aber so hohe
Kosten, dass sie in keinem vernünftigen Ver-
hältnis zu den Kosten einer Neuanschaffung
stehen, so wird der Mieter die Kosten einer
Neuanschaffung, unter Berücksichtung der
Altersentwertung, zu übernehmen haben.

Erneuerung oder Ersatz
Bei Erneuerung und Ersatz einer Sache ist

hingegen die Altersentwertung immer zu
berücksichtigen. Der Mieter haftet somit nur
für den Zeitwert der Sache. Ist dessen
Lebensdauer abgelaufen, so ergibt die Scha-
densberechnung null. Die führt oft zu
gefühlsmässig störenden Resultaten, an
denen aber rechtlich nichts geändert werden
kann. Der Vermieter hat sich also immer zu
fragen, wann das betreffende Objekt letzt-

Reparatur und Ersatz

Haftung für Schäden am Mietobjekt

MLaw Cristina
Castilla Fresnadillo,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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mals instandgestellt oder gekauft wurde und
wie lange es noch gehalten hätte, wenn es
durch den Mieter nicht beschädigt worden
wäre. Eine Ausnahme ist beim sogenannten
Nikotinschaden zu machen. Hier ist aufgrund
der stark vergilbten Wände oftmals ein zwei-
ter Anstrich nötig. Da dieser auch bei abge-
laufener Lebensdauer nicht nötig gewesen
wäre, wird der Mieter für diesen zusätzlichen
Schaden vollumfänglich schadenersatzpflich-
tig. Liegen lediglich Bagatellschäden oder
ästhetische Beeinträchtigungen vor (z.B. Krat-
zer im Lavabo), schuldet der Mieter bloss den
Minderwert.

Veränderungen durch den Mieter
Oft nimmt der Mieter Veränderungen an

der Mietsache vor, indem er z.B. eine Wand
farbig streicht. Hat der Vermieter solchen Ver-
änderungen nicht schriftlich zugestimmt, sind

sie vom Mieter rückgängig zu machen, d.h.
der ursprüngliche Zustand ist wieder herzu-
stellen. Liegt eine schriftliche Zustimmung
vor, muss der Vermieter die Wiederherstel-
lungspflicht ebenfalls ausdrücklich schriftlich
festhalten.

Haftungsausschluss
Der Mieter haftet wie bereits erwähnt

nicht für die Abnützung, welche sich aus dem
vertragsgemässen Gebrauch ergibt. Zudem
haftet er auch nicht für Zufall, höhere Gewalt
oder Schäden, die Dritte der Mietsache zuge-
fügt haben, es sei denn, es seien Mitbewoh-
ner, Hilfspersonen, Untermieter oder Gäste
gewesen. Wirft hingegen beispielsweise ein
fremdes Kind einen Schneeball an die Scheibe
und geht diese kaputt oder wird aufgrund
eines Einbruchs ein Schloss beschädigt, so ist
eine Haftung des Mieters ausgeschlossen. ■

Mietrecht

Einkaufsratgeber für Haushaltgeräte
http://db.eae-geraete.ch/
– Auf dieser Homepage finden Sie eine täglich aktualisierte Datenbank über alle Haus-

haltgrossgeräte im schweizerischen Markt (Kühlschränke, Gefriergeräte, Waschma-
schinen, Tumbler, Geschirrspüler und Backöfen).

– Sie erhalten technische Informationen und praktische Tipps zum Kauf und zur Nut-
zung der Geräte.

– Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und finden Sie das für Sie passende Gerät!
– Suchen Sie nach energieeffizienten Geräten nach den Vorgaben der Energieetikette!
– Berechnen Sie Ihre Einsparungen mit dem Effizienzrechner!
– Haben Sie Ihr Traumgerät gefunden? Wir führen Sie zur Produktseite des Herstellers.
– Diese Geräte-Datenbank wird bereitgestellt von der eae energie-agentur-elektrogerä-

te in Zusammenarbeit mit den Haushaltgrossgeräteherstellern im schweizerischen
Markt.

Die energie-agentur-elektrogeräte eae ist eine Initiative der Wirtschaft zur Förderung
einer sparsamen und rationellen Nutzung von Energie im Gerätebereich. Die eae arbeitet
mit EnergieSchweiz zusammen, dem partnerschaftlichen Programm für Energieeffizienz
und erneuerbarer Energie des Bundes.



275HEV 4 | 2009

Drucksachenverkauf

Wohnen und geniessen ab 50
Ratgeber des HEV Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Vermögenszentrum VZ;
Hans Bleuer, 70 Seiten

Der HEV-Ratgeber «Wohnen und geniessen ab 50» wendet sich gezielt an
Personen, die sich rechtzeitig und auf unkomplizierte Weise mit der Zeit nach der
Pensionierung auseinandersetzen möchten. So zeigt er beispielsweise auf, wie
man seine persönliche Situation und die finanziellen Verhältnisse analysiert, und gibt
Tipps für das Vererben und Schenken
von Vermögenswerten.

Auch die gesundheitliche Seite
des Älterwerdens und deren Fol-
gen auf die Wohnsituation werden
eingehend behandelt. Der Leser
wird auf «spielerische» Art an alle
relevanten Themen herangeführt –
immer mit Blick auf die persönliche
Situation. Familie Muster begleitet
durch die ganze Publikation. Zahl-
reiche Abbildungen, Grafiken,
Tabellen, Checklisten und Muster-
beispiele.

Erben und Schenken
Ratgeber des HEV Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Vermögenszentrum VZ;
Giulio Vitarelli, Serge Lutgen und Nicola Waldmeier,104 Seiten, 2. Neuauflage 2007

Verantwortungsvolle Erblasser entlasten ihre Hinterbliebenen wirkungsvoll,
indem sie rechtzeitig die notwendigen Schritte einleiten, denn die Praxis zeigt, sobald
es um Geld geht, sind Konflikte vorprogrammiert. Der Ratgeber «Erben und
Schenken» erklärt die Grundbegriffe des Erbrechts anhand vieler hilfreicher Beispiele und
gibt praktische Tipps für eine umsichtige Erbschaftsplanung. Auch steuerrechtliche
Aspekte sind berücksichtigt. Beispielrechnungen helfen, den Sachverhalt besser zu verste-
hen. Grafiken und Tabellen veranschaulichen die Zusammenhänge.

Bestellformular siehe Seite 277 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch



Drucksachen

Bestellformular
Preise

Mitglied Nicht-Mitglied
Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Mietverträge und Zusätze
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.20 1.80
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.20 1.80
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10008 Mietvertrag für möblierte Zimmer

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10009 Mietvertrag für Geschäftsräume

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10030 Mietvertrag für Garagen und

Autoabstellplätze Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 3.50 4.50
20000AHausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 1.80 2.30
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 1.80 2.30
20001 Hausordnung deutsch 1.80 2.30

� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 1.80 2.30
� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10501 Zusatz über Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 3.50 4.50
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 3.50 4.50

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.20 1.20
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.20 1.80
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 2.80 3.80
30040 Protokoll über Mieterwechsel 5-seitig, Garnitur 3-fach 5.50 6.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 S.) 2.80 3.80
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 2.80 3.50
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 1.70 2.30
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben Set à 2 Stk. 7.50 8.50
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung 3.50 4.30
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 1.80 2.30

Diverse Verträge
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10050 Bauvertrag Set à 2 Stk. 8.50 11.–

✁

H V ZürichE



HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich Versandspesen)
Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglied Nicht-Mitglied

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 16.– 20.–
20040 Mietzinsänderungsformular (blau) Set à 2 Stk. 1.20 1.80
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen 9.– 11.–
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 2.30 2.80
20011 Waschküchenstromtabelle 1.80 2.30
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung!» 1.20 1.80
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» Neu! 1.20 1.80
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» Neu! 1.20 1.80
20003 Richtiges Lüften 1.80 2.30

Broschüren und Bücher (inkl. 2,4% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen 28.– 32.–
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1997) 13.50 15.–
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (Auflage 07) Neu! 35.– 45.–
40005 Buchhaltung für die

Liegenschaft (Heft) (2009) Aktion bis 30.4.09 16.50 19.50
40051 Der Mietzins (2008) Neu! 25.50 29.50
40055 Erben und Schenken 29.– 29.–
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.– 25.–
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.– 104.–
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 7,6% MwSt.) 157.– 187.–
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.– 187.–
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.– 227.–
60003 Handwerkerverzeichnis (2009/10) 4.– 5.–
40086 Hausschädlinge 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus 32.– 37.–
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2002) 24.– 28.–
40057 Nachbarrecht 34.50 39.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2001) 6.80 7.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten 29.50 33.50
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau 27.50 32.50
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.– 40.–
40099 Ratgeber: Sicherheit 28.50 33.50
20031 Rund um das Mietverhältnis (1999) 13.50 15.–
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 7.20 8.–
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer 28.– 32.–
40085 Stockwerkeigentum (2003) 43.– 48.–
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.– 8.–
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.– 10.–
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung 2003 8.– 10.–
40090 Wohneigentum und Finanzierung 24.50 28.50
40095 Wohnen und geniessen ab 50 29.50 36.50
40093 Wohntraum Wintergarten 28.– 32.–

✁
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Bei den französischen und englischen
Schlossgärten wurde das Gras anfänglich
durch Tiere (Ziegen und Schafe) kurz gehal-
ten. Erst viel später entwickelte sich das
Mähen mit Messern. In den englischen Land-
schaftsgärten gestaltete man immer grösser
werdende Rasenflächen (pleasure grounds),
welche für Ballspiele genutzt wurden. Diese
Flächen bestanden meist nicht nur aus Grä-
sern, sondern hatten auch verschiedene nied-
rig wachsende Kräuter. Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts wurden die Rasenflächen gezielt
gedüngt, was einen entscheidenden Einfluss
auf die Rasenzusammensetzung hatte. Ab
Mitte des letzten Jahrhunderts wurde mit
der gezielten, selektiven Züchtung von
Rasengräsern begonnen. Richtigen Auf-
schwung erhielt der Rasen als Grünfläche,
Gestaltungselement und Lebensraum um
1850. Es wurden die ersten öffentlichen Park-
anlagen, Schwimm- und Badeanstalten
gebaut. Der Central Park in New York, der
Hydepark in London und der Englische
Garten in München sind Beispiele hierfür.

Rasenflächen müssen heute den unter-
schiedlichsten Ansprüchen genügen. Im

Hausgarten will man einen weichen, tritt-
festen, nahezu unkrautfreien Rasen ohne
blühende Kräuter (Bienenstiche). Bei Wohn-
siedlungen wünscht sich der Hauswart einen
sattgrünen, pflegeleichten Rasen mit gerin-
gem Mähaufwand. Auf Sport- und Spiel-
plätzen ist ein sehr robuster, trittfester und
höchst belastbarer Rasen gefragt. Es gibt
mittlerweile unzählige erprobte Rasenmi-
schungen, und diese werden ständig weiter-
entwickelt. Nicht jeder Rasen verlangt die
gleiche Pflege.

Grundsätzlich gilt: Je häufiger ein Rasen
gemäht wird, umso schöner und dichter wird
er. Je mehr er gemäht und betreten wird,
desto mehr Nahrung brauchen aber die
Rasengräser. Ich vergleiche die Rasengräser
gerne mit einem Bodybuilder. Ohne genü-
gende Nährstoffzufuhr verschwinden die
«Muskeln» (das Blattgrün), das Gras verliert
an Kraft und wird von Kräutern (Marathon-
läufern) verdrängt. Kräuter haben im Unter-
schied zu Rasen die Fähigkeit, auch geringe
Mengen von Nährstoffen zu finden und auf-
zunehmen. Wenn genügend Stickstoff im
Boden ist, wachsen die Graspflänzchen sehr

Rasenpflege
Text: Urs Remund, eidg. dipl. Obergärnter

Rasen, wie wir ihn heute kennen, als sauber tief geschnittenes
Grün ist erst seit dem 15. Jahrhundert bekannt, aber bereits am Ende
des 13. Jahrhunderts wurde in der Literatur erstmals der Begriff
«Rasen» verwendet.

Katzenrüti 340, 8153 Rümlang
Briefadresse: Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71
E-mail: info@brennerag.ch, Internet: www.brennerag.ch

Wir planen, bauen, pflegen

Brenner AG
Gartenbau
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eine Mischung verschiedener Grasarten. Ein
Schnitt unter 4 cm schwächt die Entwicklung
von Raigras und Wiesenrispe und fördert die
Verbreitung von unerwünschten Rispenarten
wie Poa annua oder Poa trivalis.

Die häufigsten Arten in unseren Sied-
lungs- und Gartenrasen sind:

Poa pratenis (Wiesenrispe), Lolium peren-
ne (englisch Raigras) und Festuca rubra ssp.
rubra (Rotschwingel)

Neben der falschen Schnitthöhe ist das
Mähen mit stumpfen Messern einer der häu-
figsten Fehler: Weil der Grashalm nicht
geschnitten, sondern abgeschlagen wird, ist
der Halm auf grosser Fläche verletzt. Pilzspo-
ren können besser in das Gras eindringen und
Schäden verursachen. Beim normalen Mähen
sollte das Mähgut immer zusammengenom-
men werden. Der Grasabschnitt fault sonst im
und auf dem Rasen. Bei der Verwendung von
Mulchmähern oder bei sehr häufigem Schnitt
(alle drei Tage) kann auf ein Zusammenneh-
men verzichtet werden. Die kleinen Halmab-
schnitte fallen zwischen den Gräsern auf den
Boden, verrotten dort und tragen so wieder
Nährstoffe zu den Rasenwurzeln. Durch das
Liegenlassen fördern wir aber eine Verfilzung

des Rasens, müssen jedes Jahr vertikutieren
und darauf achten, dass die Oberschicht nicht
zu «humos» wird. Dies hätte nämlich eine
Verschlämmung der obersten Rasenschicht
zur Folge.

– Vertikutieren
(April bis Ende Mai oder September):

Diese Massnahme ist nur notwendig,
wenn der Rasen oberflächlich verfilzt, ver-
moost oder stark verunkrautet ist. Kleine
Rasenflächen können mit einem Vertikutier-
rechen, grössere mit der Maschine vertikutiert
werden. Mit vertikalen Messern wird der
Rasen entfilzt und der Boden leicht aufge-
kratzt. Das anfallende Material muss auf
jeden Fall entfernt werden. Eine Nachsaat
und eine gleichzeitige Düngung helfen, ent-
standene Löcher schnell zu schliessen. Ohne
nachfolgende Düngergaben ist Vertikutieren
nicht sinnvoll, da die Grasnarbe nicht schlies-
sen kann und die entfilzte Fläche mit neuem
Unkraut und Moos besiedelt wird.

Wir haben in den letzten Jahren häufiger
sehr warme März- und Aprilwochen gehabt.
Schneller Temperaturanstieg macht es
schwierig, den günstigsten Zeitpunkt zu nut-
zen. Sollte es nach dem Vertikutieren nämlich
länger warm und trocken sein, muss der
Rasen ausreichend gewässert werden. Dabei
gilt die Regel: «Weniger häufig, dafür aber
ausgiebig.»

Ich verwende seit einigen Jahren nur noch
eine Rasenmischung, welche sehr rasch keimt
und wächst, um dem Eintrag von Hirse wirk-
sam entgegenzutreten. Die Rasenmischung
TopSaat-Turbo von OH-Samen, Rafz, hat sich
bei mir bestens bewährt.

– Aerifizieren
Durch grosse Beanspruchung der Rasen-

fläche wird die oberste Bodenschicht stark
verdichtet. Dies hat zur Folge, dass Wasser,

... und pflegebedürftig
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stark und bilden eine deckende Grasnarbe.
Fehlt jedoch Stickstoff in genügender Menge,
werden sie durch andere Pflanzen, wie Klee,
Löwenzahn und Günsel, welche weniger
Stickstoff brauchen, verdrängt.

Fazit: Ein sattgrüner, deckender Rasen
braucht Nahrung. Eine ausgewogene, den
Ansprüchen angepasste Düngung hält den
Rasen gesund.

Der diesjährige strenge und schneereiche
Winter hat natürlich auch Konsequenzen für
die diesjährige Rasenpflege. Die Nährstoffe
sind mit dem Schmelzwasser teilweise ausge-
waschen worden, der rasch wirkende Stick-
stoff fehlt jetzt. Moos konnte sich dank der
konstanten Feuchtigkeit stark vermehren.
Sobald der Boden eine Temperatur von 10 bis
12 Grad aufweist, beginnt das Gras zu wach-
sen und will Nährstoffe. Eine frühe, stickstoff-
betonte Düngung hilft, die lückigen, moosi-
gen Stellen schnell zu schliessen. In verschie-
denen Rasen habe ich dieses Jahr Pilzbefall

und Typhula-Fäule in Kombination mit
Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) festge-
stellt. Grund für den höheren Befall ist der
frühe Wintereinbruch, bei dem einerseits der
Rasen nicht gut abschliessen und andererseits
teilweise nicht mehr gemäht werden konnte.
Zu hoher Rasenstand ist grundsätzlich befalls-
anfälliger. Dass die Schneedecke immer wie-
der abtaute und so Feuchtigkeit in den Boden
kam, begünstigte das Pilzwachstum entschei-
dend.

Falls Ihr Rasen zu hoch in den Winter ging,
sollten Sie ihn jetzt möglichst tief mähen,
auch wenn er noch nicht wächst. Damit ver-
schaffen Sie ihm mehr Licht, holen Fäulnis-
stellen aus der Rasenfläche und helfen damit,
dass die Befallstellen schneller auswachsen
können. Vertikutieren würde ich erst 14 Tage
nach der ersten Düngung. Der Rasen sollte
vor der Tortur mit der Maschine zu Kräf-
ten kommen. Ein allzu frühes Vertikutieren
schadet mehr, als es nützt. Ist der Boden
stark verdichtet und schlecht durchlässig, ist
parallel dazu ein Aerifizieren sinnvoll. Mit
dem Einbringen von lockerer Rasenerde und
Pepe-Perlit verbessern wir den Boden-Luft-
Haushalt, die Nährstoffaufnahme und die
Durchwurzelung werden gefördert. Dadurch
wird der Rasen dichter, belastbarer und
gesünder.

Die wichtigsten Pflegearbeiten
– Mähen

Je öfter, umso dichter der Rasen. Wichtig
ist, den Rasen nicht mehr als um die Hälfte
der Halmlänge abzumähen. Will man einen
Rasen von 4 cm Höhe, sollte gemäht werden,
wenn er maximal 8 cm hoch ist. Schneidet
man mehr ab, wird der Rasen fleckig, gelblich
und lückenhaft. Mit der Schnitthöhe beein-
flussen wir zudem die Graszusammenset-
zung. Rasen ist keine Monokultur, sondernUnerwünscht ...
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Luft und Nährstoffe nicht genügend zirkulie-
ren können. Schlechtes Wachstum und gelbli-
che Flächen sind die Folge. Mit Hohlzinken
werden beim Aerifizieren Erdzapfen im Boden
ausgestochen. Diese Hohlräume werden mit
Sand oder Spezialsubstrat verfüllt. Eine Dün-
gung fördert die Wurzelbildung und hilft, den
Rasen zu kräftigen.

– Rasensanierung
Ist ein Rasen stark mit Unkräutern durch-

setzt, kann man mit einem selektiven Herbi-
zid das Unkraut abspritzen und durch Einsatz
von TopSaat-Turbo die Fläche wieder zu
einem schönen Grün bringen. Bei einer
Durchsetzung mit unerwünschten Gräsern ist
dies nicht möglich. Ein Abspritzen mit einem
Totalherbizid und eine nachfolgende «Kopf-
saat» nach etwa drei Wochen sind dann die
kostengünstigste Art, dem Rasen wieder zu
seiner alten Pracht zu verhelfen. Diese Arbeit
sollten Sie aber von einem Fachmann aus-
führen lassen. Bei unsachgemässem Einsatz
der Herbizide ist ein Schaden an Sträuchern
und Blumen nicht auszuschliessen. Wer auf
den Einsatz chemischer Mittel verzichten will,
kann den Rasen auch komplett abschälen,

neu fräsen und mit Fertigrasen ab der Rolle
belegen. Dieser Rasen wird vom Hersteller bis
zum Schnitt optimal gepflegt und in bester
Qualität geliefert. Das Verlegen von Fertig-
rasen lohnt sich auch bei kleineren Neuanla-
gen und hat den Vorteil, dass der Rasen nach
ca. 14 Tagen benutzbar ist.

Pflanzenschutz
Durch falsche Pflege und schlechte Witte-

rungsverhältnisse können sich Krankheiten,
Schädlinge oder Unkräuter im Rasen aus-
breiten. Pflanzenschutzmittel sind dann meist
notwendig, um weiteren Schaden zu verhin-
dern. Obwohl die Pflanzenschutzmittel im
Handel erhältlich sind, empfehle ich, diese
Arbeiten dem Fachmann anzuvertrauen. Eine
falsche Handhabung kann Menschen und
Umwelt gefährden und noch grössere Schä-
den verursachen. Der Fachmann hat die not-
wendige Ausbildung, um die richtigen Mass-
nahmen umweltschonend und wirksam aus-
zuführen (Mittelrasenwahl, Ausbringung,
fachgerechte Entsorgung von Brühresten).

Blumenwiese
Neben den «normalen» Rasenflächen

haben auch Blumenwiesen ihre Anhänger.
Bei richtiger Pflege ist ein Nebeneinander gut
möglich. Eine Blumenwiese verlangt einen
mageren, stickstoffarmen Boden. Ist dieser zu
«feiss», muss er zuerst abmagern. Ohne
Düngegaben, aber mit häufigem Schnitt kann
man den Boden innerhalb von drei bis fünf
Jahren so stark abmagern, dass Wildkräuter in
den Grasflächen Einzug halten. Wo Garten-
flächen zu klein sind, um hohe Wiesen zu
halten, empfiehlt es sich, «Blumenrasen»
einzusäen. Die kleinwüchsigen Kräuter und
Gräser geben Blütenpracht und wenig Pfle-
geaufwand. Mit entsprechender Einsaat
von Rasenkräutern kann ein konventioneller
Rasen relativ leicht umgenutzt werden. ■Blumenwiese in voller Blüte.
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Zum Gedenken

Hans-Ueli Fröhlich
Präsident HEV Zürich 1964–1975

Hans-Ueli Fröhlich starb am 31. März 2009 im Alter
von 88 Jahren.
Hans-Ueli Fröhlich – von seinen Freunden und
Bekannten HUF genannt – wurde 1961 an der
Generalversammlung des HEV Zürich in den Vor-
stand gewählt und übernahm 1963 das Amt des
Vizepräsidenten. 1964 starb ganz unerwartet der
damalige Präsident, Architekt C. Burlet, im Amte und

Hans-Ueli Fröhlich, zu jener Zeit Zürcher Gemeinderat, wurde zu seinem
Nachfolger gewählt. Während 11 Jahren übte er dieses Amt mit Be-
geisterung aus. Es war die Zeit der Hochkonjunktur, vordergründig eine
Zeit, in der es allen immer besser ging und in welcher gerade im Liegen-
schaftenbereich eine unwahrscheinliche Euphorie herrschte. Die mehr-
heitlich noch unterschwelligen sozialen Spannungen drängten aber
ebenso langsam wie unaufhaltsam an die Oberfläche, um in den inzwi-
schen verherrlichten 68ern zu explodieren. In dieser Zeit wurde manche
politische Weiche neu gestellt. Für einen an der Front aktiven Haus-
eigentümervertreter war es eine Zeit der direkten Konfrontation, entzün-
dete sich doch gerade an der damaligen Situation auf dem Wohnungs-
markt der politische Funke. Hans-Ueli Fröhlich schonte seine politischen
Gegner nicht, sich selber aber ebensowenig. Anfang 1975 musste er sich
aus privaten, in erster Linie gesundheitlichen Gründen zum Rücktritt ent-
scheiden und zog sich auch in seinen anderen politischen Tätigkeiten
nach und nach aus der vordersten Linie zurück. Er blieb dem Verband
und den Anliegen der Hauseigentümer immer treu und stand zur Verfü-
gung, wenn er gebraucht wurde. So tat er beispielsweise noch jahrelang
seinen Dienst als Mietrichter. Es mussten schon sehr triftige Gründe vor-
liegen, damit er einen Anlass des HEV Zürich verpasste. Es gab keinen
zuverlässigeren Zürcher Delegierten und sicher keinen, der, auch wenn
es ihm vielleicht nicht ganz so gut ging, so viel zur guten Stimmung
unter den Delegierten beigetragen hat.
Wir danken Hans-Ueli Fröhlich für diese Treue, für sein jahrzehntelanges
Engagement für unsere Sache, für die Wahrung seines ansteckenden
Humors über all die keineswegs immer lustige Zeit hinweg. Alle, die mit
Hans-Ueli Fröhlich Kontakt hatten, werden seine Persönlichkeit in bester
Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

•Parkplätze
•Areale
•Industriehallen
•Sportplätze
•Spielfelder
•Individuelle Lösungen

Markierungen und Signalisationen

Tel. 0848 22 33 66
Fax 0848 22 33 77

Emmenbrücke LU
Trimmis GR

St. Gallen SG
Näfels GL

Steinhausen ZG
Oberentfelden AG

Filialen

Sicherheit
auf der
ganzen Linie!

8040 Zürich

Ihr Partner für:

Heizöl
Tankrevisionen

Tel. 044 498 16 12

Holzkohle

Tel. 044 498 16 17

Garantie für prompten
Service
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch

P: Othmar Zottele

R: keine tel. Auskünfte;
pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti www.hev-rueti.ch

P: Richard Cathrein
R: Tel. 044 210 11 55

Schlieren www.hev-schlieren.ch

P: Hans-Rudolf Steiner
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider
Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch

P: Kurt Bosshard
R: Do–Fr: 15.00–17.00, Tel. 044 943 66 07

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch

GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch
Tel. 044 789 88 90

P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch

P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch

GS: HEV Wetzikon und Umgebung
8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Winterthur + Umgebung www.hev-win.ch

GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch
8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Di–Do: 9.00–11.00/14.00–16.00

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch

GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch
Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch

P: Jörg Gossweiler
joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch

P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch

P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch

P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch
Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch

P: Rudolf Ackeret
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Treuhand Abt AG, Barbara Zika
Tel. 044 874 46 46

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch

P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch

P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch
Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
R: tel. Rechtsauskunft

wo keine separate Tel.-Nr., erteilt
P/GS Auskünfte

GS: Geschäftsstelle
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Für einmal beginne ich mit etwas «Philo-
sophie und Psychologie für den Hausge-
brauch»: Alle Menschen – Politiker zähle
ich ausdrücklich dazu – streben nach Aner-
kennung und möchten für gute Leistungen
gelobt werden. Zwar denke ich grundsätz-
lich positiv. Lassen Sie mich trotzdem Kritik
und Tadel vorwegnehmen:

Nur Kopfschütteln darf der Bundesrat
für seine ablehnende Stellungnahme zu
unserer Volksinitiative «Eigene vier Wände
dank Bausparen» erwarten. Selbstverständ-
lich gestehe ich jedem seine eigene Mei-
nung zu. Völlig unverständlich sind aber der
Sinneswandel und die Kürze der Begrün-
dung. Diese muss gar als Affront gegen
eine grosse Zahl von Bürgern bezeichnet
werden, die gemeinsam ein Volksbegehren
deponiert haben.

Kaum Lorbeeren darf auch unsere Wirt-
schaftministerin in Bern erwarten. Mit dem
Abweichen vom – den Verbänden zuvor
aufgenötigten – Kompromiss im Mietrecht
hat sie es zu verantworten, dass eine ver-
nünftige Mietrechtsrevision nun für Jahre
nicht mehr möglich sein wird.

Auf noch viel weniger Verständnis darf
der Gemeinderat der Stadt Zürich hoffen.
Nachdem der Kanton Zürich vor Jahren per
Volksentscheid die Formularpflicht bei Mie-
terwechsel abschaffte und dieser Entscheid
vom schweizerischen Souverän deutlich
bestätigt wurde, will das städtische Parla-
ment diesen «nichtsnutzigen Ladenhüter»
und bürokratischen Leerlauf per Behörden-
initiative wieder einführen.

Ganz anders zwei Regierungsräte im
Kanton Zürich: Nachdem auf Bundesebene
die Abschaffung der Dumontpraxis bzw. die
entsprechenden Änderungen in den Steuer-

Ich möchte loben!

erlassen per 1. Januar 2010 in Kraft treten
werden, haben auch die Kantone in ihren
Steuergesetzen die nötigen Anpassungen
vorzunehmen. Derlei Mühlen laufen in der
Regel langsam. Nicht so bei uns: Auf
schriftliche Anfrage bei unserer Finanz-
direktorin haben wir von Regierungsrätin
Gut umgehend die Zusage erhalten, dass
die Vorarbeiten bereits laufen, um die
Anpassungen im kantonalen Recht eben-
falls per 1. Januar 2010 in Kraft setzen zu
können.

Vom gleichen Geiste geprägt scheint
unser Baudirektor Regierungsrat Kägi.
Offensichtlich hat er die Befindlichkeiten
nach der gescheiterten Totalrevision des
PBG gut erspürt und ist daran, sinnvolle
Teilrevisionen in Gang zu bringen. Zu Recht
hat er bereits viel Lob für seine Bemühun-
gen im Zusammenhang mit energetischen
Sanierungen von Gebäuden erhalten.

Loben macht schon aus naheliegenden
Gründen viel mehr Spass! ■

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.



AZB
Postfach
8038 Zürich


